
Postanschrift:           Bankverbindung:                             Vorsitzender:         Vereinsregister   
Schützenkompanie                Kreissparkasse NDH                                                        Peter Paul Wojczyk                             AG NDH Nr.
1756 Bleicherode e.V.          IBAN: DE 45 8205 4052 0039 0310 83                 Gemeindemühlenweg 21                         410121
Heerweg 33                              BIC: HELADEF 1 NOR                                                         99752 Bleicherode
99752 Bleicherode

Schatzmeister:
Regina Pelant
Friesenstr.12
99752 Bleicherode

  

Neugründung 1990

Schützenkompanie 1756 Bleicherode e. V. –  Heerweg 33 – 99752 Bleicherode

Beitrittserklärung     
Hiermit erkläre ich den Beitritt in die Schützenkompanie 1756 Bleicherode e.V. und erkläre mich 
damit einverstanden, die Interessen des Vereins zu wahren und zu vertreten. Grundlage dieser 
Mitgliedschaft bilden die Vereinssatzung und Ordnungen.

Name:________________________________ Vorname: ___________________________________

geb. am:  _________________________in:______________________Geschlecht:______________ 

PLZ/ Wohnort/Straße_______________________________________________________________

Mitgliedschaft in einem anderen Verein des DSB oder BDS     Ja: Nein:

Name des weiteren Vereins:

Auszug Vereinssatzung:  § 5 (Erwerb der Mitgliedschaft)
Absatz 1           Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag an den Vorstand zu richten
Absatz 2            Über die Aufnahme entscheidet der Gesamtvorstand endgültig. Bei Ablehnung eines Antrages bedarf es 
                          keiner Begründung 
Absatz 3            Zur Aufnahme Minderjähriger ist eine schriftliche Einverständniserklärung vom gesetzlichen Vertreter 
                          notwendig 
Absatz 4            Die Mitgliedschaft beginnt mit der Entscheidung des Gesamtvorstandes, sowie der Zahlung der 
                          Aufnahmegebühr und der ersten Beitragszahlung.
Absatz 5            Über eine befristete Aufnahmesperre entscheidet die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 

          Gesamtvorstandes
Absatz 6            Mitgliedsbeiträge:  Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird jeweils am Ende eines Geschäftsjahres für das 
                          folgende Geschäftsjahr durch Beschluss einer ordentlichen Vollversammlung mit einfacher Mehrheit der 
                          anwesenden Mitglieder beschlossen und in der Geschäftsordnung geändert.

        §6 ( Beendigung der Mitgliedschaft)
Absatz 2           Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit durch eine schriftliche
                         Erklärung gegenüber dem Vorstand zum Ende eines Geschäftsjahres möglich

  
Auszug Geschäftsordnung:  § 9 (Beitragszahlungen)
Absatz 1           Den im § 8 festgesetzten Beitrag hat jedes Mitglied entrichten. Termin 20.02..
Absatz 2           Bei Neuaufnahme ist nach der schriftlichen Bestätigung des Vorstandes die Aufnahmegebühr zu 
                         entrichten. (Entfällt zurzeit)
Absatz 3           Die Mitglieder erteilen eine Einzugsermächtigung.
Absatz 4           Der Schatzmeister lässt dann zum  Fälligkeitstermin(20.02.) den Mitgliedsbeitrag abbuchen.

Unterschrift Mitglied:                                                                                    Unterschrift Vorstand:                                                 

Gesetzliche Vertreter (b. Minderjährige)                                                                     Beitritt ab:                                                    
(vom Vorstand auszufüllen)


